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1. Veranstalterin und Akzeptanz der 
Teilnahmebedingungen 

1.1. Veranstalterin dieses Gewinnspiels ist die T-Mobile Austria GmbH (in Folge „Magenta 
Telekom“), Rennweg 97-99, A-1030 Wien Postfach 676 oder 1012, A-1031 Wien. 

1.2. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist unabhängig vom Erwerb von Waren oder Dienstleistungen 
von Magenta Telekom. 

1.3. Durch die Teilnahme am Gewinnspiel, in welcher Form auch immer, erklärt sich das für den 
Fußballverein vertretungsbefugte Organ mit den nachfolgenden Teilnahmebedingungen 
einverstanden. 

2. Teilnahme 
2.1. Teilnahmeberechtigt ist jede Amateurmannschaft eines Fußballvereins, der zum offiziellen 
Spielbetrieb des ÖFB (Österreichischer Fußball-Bund) in Österreich gemeldet ist (in Folge 
„Fußballverein“). Die Spieler:innen der Amateurmannschaft müssen zwischen 12 und 15 Jahre alt sein. 
Die Amateurmannschaft muss aus mindestens 15 Spieler:innen und darf aus maximal 20 Spieler:innen 
bestehen. Angestellte von Magenta Telekom und andere an der Konzeption und Umsetzung dieses 
Gewinnspiels beteiligte Personen bzw. deren Kinder und Angehörige können ebenfalls Teil der 
teilnehmenden Amateurmannschaft sein. 

2.2. Jede Amateurmannschaft bzw. jede/-r Spieler:in kann nur einmal, vertreten durch ein für den 
Fußballverein vertretungsbefugtes Organ (in Folge „vertretungsbefugtes Organ“), welches das 18. 
Lebensjahr vollendet hat, teilnehmen (Spieler:innen der Amateurmannschaft und vertretungsbefugtes 
Organ in Folge gemeinsam „Teilnehmer:in“ bzw. „Teilnehmer:innen“). Die Teilnehmer:innen haben 
für die Teilnahme am Gewinnspiel wahrheitsgemäße Angaben zu machen. 

2.3. Mit der Teilnahme akzeptiert das vertretungsbefugte Organ die Teilnahmebedingungen und 
sichert zu, vom Fußballverein, der teilnehmenden Amateurmannschaft und den Erziehungs- bzw. 
Obsorgeberechtigten der Spieler:innen bzw. gegebenenfalls zusätzlich von den Spieler:innen selbst zur 
Teilnahme und Akzeptanz der Teilnahmebedingungen bevollmächtigt zu sein.  

2.4. Ist zur Teilnahme am Gewinnspiel die Übermittlung von urheberrechtlich geschütztem 
Material (z.B. Fotos, Filme) erforderlich, so versichern die Teilnehmer:innen mit der Übermittlung, 
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alleinige Eigentümer und Inhaber aller Nutzungs- und Verwertungsrechte an dem übermittelten 
Material zu sein und dass durch die Veröffentlichung der Fotos keine Rechte Dritter sowie bei der 
Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Mit der Übermittlung räumen 
die Teilnehmer:innen Magenta Telekom umfassende Nutzungs- und Verwertungsrechte am Material 
ein. Magenta Telekom erhält so insbesondere das Recht, das Material im Zusammenhang mit der 
Berichterstattung über das Gewinnspiel in jeder Form auf ihrer Website, Social-Media-Plattformen und 
Apps unter Nennung des Namens des Fußballvereins bzw. der Amateurmannschaft zu veröffentlichen. 
Sollten Dritte dennoch Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte gegenüber Magenta Telekom 
geltend machen, so haben der Fußballverein bzw. die Teilnehmer:innen Magenta Telekom 
diesbezüglich schad- und klaglos zu halten.  

2.5. Magenta Telekom behält sich das Recht vor, Teilnehmer:innen nicht zur Teilnahme am 
Gewinnspiel zuzulassen oder von der Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen. Magenta Telekom 
wird von diesem Recht insbesondere bei Verstößen eines Teilnehmers/einer Teilnehmerin gegen die 
Teilnahmebedingungen wie beispielsweise falschen Personenangaben oder mehrfacher Teilnahme an 
einem Gewinnspiel, bei Manipulationen sowie bei Einsatz sonstiger unredlicher Hilfsmittel durch 
eine:n Teilnehmer:in Gebrauch machen. Magenta Telekom kann einen solchen Ausschluss auch 
nachträglich aussprechen, Gewinne wieder aberkennen und diese zurückfordern. 

3. Gewinnermittlung und Gewinner 
3.1. Die Ermittlung der Gewinnermannschaft erfolgt durch eine Jury, die aus Vertretern der 
Magenta Telekom und der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH besteht und die eingesendeten Inhalte 
sichtet. Die Gewinnermannschaft wird aus den korrekten Einsendungen nach Originalität der 
Einsendung bzw. den Beweggründen zum Mitmachen ausgewählt. Es wird nur eine 
Gewinnermannschaft ausgewählt. 

3.2. Die Gewinnermannschaft bzw. das vertretungsbefugte Organ wird zeitnahe unter Verwendung 
der bei der Anmeldung gemachten Angaben benachrichtigt. Das vertretungsbefugte Organ hat die 
Annahme des Gewinns binnen 48 Stunden (falls im Gewinnspieltext kein kürzerer Annahmezeitraum 
angeführt wird) bei sonstigem Verfall des Gewinns zu bestätigen. Für die Korrektheit und 
Vollständigkeit der vom vertretungsbefugten Organ angeführten Kontaktdaten ist dieses selbst 
verantwortlich. Sollte ein Kontakt- oder Zustellversuch des Gewinns wegen falscher Angaben 
fehlschlagen, wird kein weiterer Kontakt- oder Zustellversuch vorgenommen und der Gewinn verfällt 
ersatzlos. In diesem Fall behält sich Magenta Telekom das Recht eine Ersatzgewinnermannschaft zu 
ermitteln. 

3.3. Der Gewinn besteht grundsätzlich ausschließlich in dem von Magenta Telekom angegebenen 
Umfang. Die Gewinnermannschaft hat bzw. die Teilnehmer:innen haben im Zweifel sämtliche mit der 
Einlösung des Gewinns verbundenen Kosten (zB Kosten für An- und Abreise, Verpflegungs- und 
Aufenthaltskosten) selbst zu tragen. Bildlich präsentierte Gewinne sind nicht zwingend mit dem 
ausgegebenen Gewinn identisch. Magenta Telekom behält sich Abweichungen vor. 

3.4. Eine Barauszahlung der Sachwerte oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich. Die Preise sind 
nicht übertragbar. Magenta Telekom behält sich das Recht vor, einzelne Gewinne durch Gewinne von 
vergleichbarem Wert zu ersetzen, wenn die Zurverfügungstellung des ursprünglichen Gewinns für 
Magenta Telekom unmöglich/untunlich wird. 

3.5. Die Formalitäten der Teilnahme am Magenta Fußballcamp werden mit der 
Gewinnermannschaft bzw. dem vertretungsbefugten Organ individuell geklärt. 

3.6. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen; über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt 
werden. 

4. Abbruch des Gewinnspiels  
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4.1. Magenta Telekom behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung 
und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden.  

4.2. Magenta Telekom wird von diesem Recht insbesondere dann Gebrauch machen, wenn eine 
ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht 
gewährleistet werden kann.  

5. Haftung, allgemeine Bestimmungen  
5.1. Die Haftung von Magenta Telekom und ihrer Organe, Angestellten und Erfüllungsgehilfen aus 
oder im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist, ausgenommen 
von Personenschäden, auf Fälle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beschränkt.  

5.2. Der Fußballverein ist nicht berechtigt, Marken, Logos, Kennzeichen oder sonstige geschützte 
Bezeichnungen der Deutsche Telekom AG bzw. T‑Mobile Austria GmbH (Magenta Telekom) sowie 
verbundener Unternehmen oder Partner zu verwenden, zu lizenzieren oder an Dritte weiterzugeben, 
es sei denn, eine solche Nutzung ist im Rahmen der Gewinnspielkommunikation ausdrücklich 
gestattet. Eine Aussage oder Darstellung, die eine Partnerschaft, Sponsorenschaft oder sonstige 
geschäftliche Verbindung suggeriert, ist unzulässig. 

5.3. Der Gewinn kann bei der Gewinnermannschaft bzw. dem Fußballverein steuer‑ und 
abgabenrechtliche Konsequenzen auslösen.  Allfällige Steuern, Abgaben und sonstige 
öffentlich‑rechtliche Lasten, die im Zusammenhang mit der Entgegennahme oder Inanspruchnahme 
des Gewinns entstehen, sind ausschließlich von der Gewinnermannschaft bzw. dem Fußballverein zu 
tragen und zu erfüllen; eine Übernahme oder Erstattung durch Magenta Telekom erfolgt nicht.  
Magenta Telekom erteilt keine steuerliche oder rechtliche Beratung.   

5.4. Sollte eine Bestimmung der Teilnahmebedingungen oder ein Teil einer Bestimmung 
unwirksam sein, so berührt dies die Gültigkeit der restlichen Bestimmung und Bedingungen nicht.  

5.5. Für die Durchführung des Gewinnspiels gilt ausschließlich österreichisches Recht unter 
Ausschluss von Verweisungsnormen des Internationalen Privatrechts sowie des UN-Kaufrechts. 

6. Datenschutz 

Informationen zum Thema Datenschutz finden Sie in den allgemeinen Datenschutzbestimmungen 
unter www.magenta.at/datenschutz sowie in den Datenschutzbestimmungen für Foto-, Film- und 
Tonaufnahmen im Rahmen des Magenta Fußballcamps. 

http://www.magenta.at/datenschutz

